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1 Einleitung 

SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme (kurz: SURE) steht für eine nachhaltige und 
verantwortungsvolle Nutzung von Biomasse im Energiesektor. Um ihrer Verantwortung 
gerecht zu werden, und so ihren Beitrag für den Umweltschutz zu leisten, richtet sich SURE als 
freiwilliges Zertifizierungssystem nach den Grundsätzen der Richtlinie für erneuerbare 
Energien (2018/2001/EU, kurz: RED II), und hat dafür überprüfbare Kriterien für die Erzeugung 
von Strom und Wärme aus fester Biomasse und Biogas erstellt. 

Werden Biomasse oder Biomasse-Brennstoffe im Sinne des SURE-EU-Systems gehandelt, oder 
werden Zertifizierungen unter dem SURE-EU-System getätigt, können unter bestimmten 
Voraussetzungen sowohl der Markenname „SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme“ 
als auch das SURE-Logo zu Vermarkungszwecken genutzt werden.  

Dieses Dokument beschreibt diese Voraussetzungen. Ferner regelt es die Gestaltungsregeln, 
sowie Rechte und Pflichten der definierten Nutzergruppen (Zeichennutzer). Darüber hinaus 
werden die Folgen einer missbräuchlichen Nutzung des Zeichens beschrieben. 

 

2 Geltungsbereich 

Das SURE-Logo ist als Bildmarke mit Wortelementen (Bild-/Wortmarke, im Folgenden: 
Zeichen) beim Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) in das 
Markenregister unter der Nummer 018097743 eingetragen und markenrechtlich geschützt. 
SURE ist Eigentümer dieses Zeichens (Zeicheninhaber). 

Die Benutzung des Zeichens ist auf folgende Gruppen begrenzt: 

 zertifizierte Systemteilnehmer (Zertifikatshalter): Forst- und landwirtschaftliche 
Erzeugerbetriebe, Entstehungsbetriebe Abfall und Reststoffe, Ersterfasser, 
Sammler, Lieferanten, Verarbeitungsanlagen und Konversionsanlagen, die ein 
gültiges SURE-Zertifikat für nachhaltige Biomasse, Biomasse-Brennstoffe bzw. 
Energie vorweisen. 

 Zertifizierungsstellen 

Nutzern außerhalb der genannten Gruppen ist die Verwendung des SURE-Zeichens nicht 
gestattet, solange SURE dies nicht schriftlich bestätigt hat.  

Die detaillierten Nutzungsbedingungen sind in den Abschnitten 5 und 6 beschrieben. 
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3 Wiedergabe des Markennamens „SUSTAINABLE 
RESOURCES Verification Scheme” 

Der Wortlaut der Marke setzt sich zusammen aus zwei Teilen, die explizit nur in Kombination 
verwendet werden dürfen:  

 SUSTAINABLE RESOURCES: geschrieben in Versalien 

 Verification Scheme 

Die korrekte Wiedergabe des Markennamens soll sicherstellen, dass der 
Wiedererkennungswert der Marke gesteigert und ein einheitlicher Markenauftritt 
gewährleistet wird. Die Abkürzung „SURE“ darf nur dann benutzt werden, wenn sichergestellt 
werden kann, dass eine eindeutige Zuordnung zum tatsächlichen Namen gewährleistet wird 
(z.B. durch eine Verlinkung oder Darstellung des Logos neben der Abkürzung). 

 

4 Gestaltungsregeln für das SURE-Logo 

Das SURE-Logo besteht aus dem roten Monogramm „SURE“, einem petrolfarbenen 
Schriftzeichen, der die Form eines Häkchens hat, sowie dem petrolfarbenen Markennamen 
„SUSTAINABLE RESOURCES Verification Scheme“.  

Diese drei Gestaltungselemente sind als Einheit zu verstehen. Insbesondere die Trennung des 
Monogramms und Schriftzeichens vom Markennamen sind nicht gestattet. Nur in 
begründeten Fällen kann diese Nutzung erlaubt werden. Dazu ist eine gesonderte, schriftliche 
Anfrage mit Beschreibung der Nutzungsabsicht beim Zeicheninhaber einzureichen. Die 
Darstellung des Logos auf farbigen oder gemusterten Flächen oder Flächen mit einem Foto im 
Hintergrund ist ausschließlich dem Zeicheninhaber vorbehalten. 

Darüber hinaus darf das Zeichen im Gesamten oder in den Einzelteilen nicht verändert 
werden, indem 

 die Farben geändert werden, 

 das Zeichen überproportional skaliert wird,  

 einzelne Elemente verändert werden (z.B. durch Rotation, Skalierung, Verschieben), 
oder  

 der Schutzraum des Logos nicht eingehalten wird. 
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 SURE-Rot  SURE-Petrol  
     
  

 
 
 
 
 

   

     
 RGB:  231 │ 81 │ 19 

CYMK: 0 │ 80 │ 100 │ 0 
 RGB:  0 │ 102 │ 106 

CYMK: 100 │ 30 │ 50 │ 25 
 

     
     

 zulässige Darstellung auf  
weißem Hintergrund  

 zulässige Darstellung auf 
hellgrauen Flächen mit einem 
Maximalwert von 10% Schwarz  

 

     
 

 

 

 

 

     
     
 nur mit expliziter Genehmigung  

erlaubt (weißer Hintergrund)  
 nur mit expliziter Genehmigung  

erlaubt (hellgrauer Hintergrund)  
 

     
 

 

   

     
     
 unzulässige Darstellung  

(unproportionale Skalierung)  
 unzulässige Darstellung  

(unproportionale Skalierung)  
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 unzulässige Darstellung (Größen-
änderung einzelner Elemente)  

 unzulässige Darstellung (Rotation) 
 

 

     
 

 

 

 

 

     
     
 unzulässige Darstellung (farbiger 

Hintergrund)  
 unzulässige Darstellung  

(gemusterter Hintergrund)  
 

     
 

 

 

 

 

     
     
 unzulässige Darstellung  

(Fotos im Hintergrund)  
   

     
 

 

   

     
     
 Schutzraum des SURE-Logos 

 
 unzulässige Darstellung durch 

Nichteinhalten des Schutzraums  
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In begründeten Ausnahmefällen kann eine Darstellung des Logos in Graustufen oder in 
schwarz/weiß erlaubt werden, z.B. wenn keine der oben beschriebenen Farben zur Verfügung 
steht. Voraussetzung für eine alternativen Darstellung ist eine ausdrückliche Genehmigung 
durch den Zeicheninhaber.  

 Logodarstellung in Graustufen 
 

 
Logodarstellung in Schwarz 

 
 

     
 

 

 

 

 

 
 

5 Rechte und Pflichten der Zeichennutzung durch 
Zertifikatshalter 

5.1 Voraussetzungen zur Zeichennutzung durch den Zertifikats- 
halter 

Voraussetzung zur Nutzung des SURE-Logos ist ein gültiges Zertifikat im Rahmen eines von 
SURE betriebenen Zertifizierungssystems. Ist die Voraussetzung zur Nutzung des SURE-Logos 
erfüllt, räumt der Zeicheninhaber dem Zertifikatshalter ein einfaches, zeitlich befristetes 
Nutzungsrecht ein, welches grundsätzlich Bestandteil des Systemvertrags ist. Dieses 
Nutzungsrecht ist nicht auf Dritte übertragbar. Ohne ein gültiges Zertifikat besteht kein 
Nutzungsrecht. Ein bloßer Systemvertrag mit dem Systemgeber (Zeicheninhaber) reicht nicht 
aus, um Nutzungsrechte am SURE-Logo zu erlangen. 

 

5.2 Verwendung des Zeichens durch den Zertifikatshalter 

Erlangt der Zertifikathalter das Nutzungsrecht am SURE-Logo, stellt er sicher, dass die 
folgenden Vorgaben eingehalten werden: 

 Der Zeicheninhaber stellt dem Zertifikatshalter das SURE-Logo zur Verfügung. Es ist 
nicht gestattet, eigene Versionen des SURE-Logos zu erstellen (z.B. Screenshots).  

 Die Gestaltungsregeln, wie in Abschnitt 4 erläutert, werden eingehalten. 
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 Der Zertifikatshalter stellt sicher, dass bei der Verwendung des SURE-Logos zu 
Marketingzwecken, nicht auf eine Unternehmenszertifizierung geschlossen werden 
kann. 

 Aussagen zum Zertifizierungsstatus sind nur dann zulässig, wenn eine Verlinkung zur 
Zertifikatsdatenbank eingerichtet ist. 

 Der Zertifikatshalter stellt sicher, dass bei Verwendung des SURE-Logos auf der 
eigenen Internetseite, ein Verweis (Verlinkung) zur SURE-Homepage eingerichtet ist. 

 Eine Kennzeichnung von Erzeugnissen und/oder ihrer Verpackungen, insbesondere 
in Verbindung mit Werbeaussagen, ist nicht Bestandteil des Nutzungsrechts. Das 
Abbilden des SURE-Logos auf Produkten, Etiketten oder Verpackungen wird nicht 
gestattet. 

 Es ist nicht gestattet, das SURE-Logo auf internen Audit-/Kontrollberichten oder im 
Zusammenhang mit anderen Systemen abzubilden oder das Zeichen auf anderen 
Zertifikaten abzubilden. 

 Aussagen in Verbindung mit dem Markennamen oder dem Logo, die auf eine 
Konformität mit der Richtlinie (EU) 2018/2001 schließen lassen, sind erst mit der 
Anerkennung des SURE-EU-Systems durch die Europäische Kommission, zulässig. 

 

5.3 Entzug oder Erlöschen des Nutzungsrechts  

Das Recht zur Nutzung des Zeichens kann seitens des Zeicheninhabers jederzeit entzogen oder 
ausgesetzt werden. Das Nutzungsrecht erlischt unmittelbar, wenn kein gültiges Zertifikat 
vorliegt.  

 

6 Rechte und Pflichten der Zeichennutzung durch 
Zertifizierungsstellen 

6.1 Voraussetzungen zur Zeichennutzung durch Zertifizierungs-
stellen 

Voraussetzung zur Nutzung des SURE-Logos ist ein abgeschlossener Rahmenvertrag über 
neutrale Audit- und Kontrolltätigkeiten mit dem Zeicheninhaber. Ist die Voraussetzung zur 
Nutzung des SURE-Logos erfüllt, räumt der Zeicheninhaber der Zertifizierungsstelle ein 
einfaches, zeitlich befristetes Nutzungsrecht ein. Dieses Nutzungsrecht ist nicht auf Dritte 
übertragbar. Ohne einen gültigen Rahmenvertrag besteht kein Nutzungsrecht. 
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6.2 Verwendung des Zeichens durch Zertifizierungsstellen 

Liegt ein gültiger Rahmenvertrag über neutrale Audit- und Kontrolltätigkeiten mit den 
Zeicheninhaber vor, und wird der Zertifizierungsstelle das Nutzungsrecht eingeräumt, stellt 
diese folgendes sicher:  

 Der Zeicheninhaber stellt der Zertifizierungsstelle das SURE-Logo zur Verfügung. Es 
ist nicht gestattet, eigene Versionen des SURE-Logos zu erstellen (z.B. Screenshots). 
Die Gestaltungsregeln, wie in Abschnitt 4 erläutert, werden eingehalten. 

 Die Zertifizierungsstelle stellt sicher, dass bei Verwendung des SURE-Logos auf der 
eigenen Internetseite, ein Verweis (Verlinkung) zur SURE-Homepage eingerichtet ist. 

 Es ist nicht gestattet, dass SURE-Logo auf Audit-/Kontrollberichten anderer von der 
Zertifizierungsstelle geprüfter Systeme abzubilden oder das Zeichen auf anderen 
oder selbst entworfenen Zertifikaten zu führen. Die verbindlichen Vorlagen für 
SURE-Zertifikaten werden vom Zeicheninhaber zur Verfügung gestellt. 

 Aussagen in Verbindung mit dem Markennamen oder dem Logo, die auf eine 
Konformität mit der Richtlinie (EU) 2018/2001 schließen lassen, sind erst mit der 
Anerkennung des SURE-EU-Systems durch die Europäische Kommission, zulässig. 

 

6.3 Entzug oder Erlöschen des Nutzungsrechts 

Das Nutzungsrecht wird bei Zahlungsverzug entzogen. Schuldhafte Zuwiderhandlungen, wie 
im § 4 des Rahmenvertrags beschrieben, können im äußersten Fall ebenfalls einen Entzug des 
Nutzungsrechts nach sich ziehen. Das Nutzungsrecht erlischt regulär mit Beendigung des 
Rahmenvertrages. 

 

7 Missbräuchliche Verwendung der Marke und/oder 
Markenzeichens 

Zeichennutzer, die Kenntnisse über eine möglicherweise missbräuchliche Verwendung 
erlagen, sind dazu verpflichtet, SURE unverzüglich darüber zu informieren. Jede 
missbräuchliche Nutzung wird verfolgt, und kann Unterlassungs- oder 
Schadensersatzansprüche nach sich ziehen. 
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